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THÜRINGER LANDTAG

4. Wahlperiode zu Drucksache 4/1866
29.08.2006

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Bau und Verkehr

auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD
- Drucksache 4/1866 -

Stand und Perspektiven des Stadtumbaus in Thüringen

Das Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr hat die Große Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 29. August 2006 wie folgt beantwortet:

I. Demographische Entwicklung

1. Wie hat sich die Einwohnerzahl in Thüringen seit 2002 entwickelt?

Vom 31. Dezember 2002 bis zum 31. Dezember 2005 sank die Einwohnerzahl in Thüringen von 2 392 040
auf 2 334 575, das heißt um 2,4 Prozent. (Quelle: TLS)

2. Wie hat sich die Zahl der Haushalte seit 2002 entwickelt?

Die Anzahl der Privathaushalte stieg von 2002 bis 2005 von rd. 1 109 000 auf rd. 1 123 000, das heißt um
ca. 1,3 Prozent. (Quellen: TLS, Mikrozensus 2002 und 2005)

3. Wie haben sich die Haushaltsgrößen in diesem Zeitraum entwickelt?

Die Anzahl der Einpersonenhaushalte stieg zwischen 2002 und 2005 um 11,4 Prozent an, die der Zwei-
personenhaushalte um 0,3 Prozent. Die Zahl der Haushalte mit drei und mehr Personen ging im glei-
chen Zeitraum um 8,2 Prozent zurück. (Quellen: TLS, Mikrozensus 2002 und 2005)

4. Gibt es signifikante Unterschiede bei den Haushaltsgrößen zwischen Städten und dem ländlichen Raum?

Eine Statistik für alle 127 Städte Thüringens und den verbleibenden ländlichen Raum liegt nicht vor. In
den kreisfreien Städten liegt der  Anteil an Einpersonen-Haushalten um ca.10 Prozent höher als in den
Landkreisen. Während der Anteil der Zweipersonen-Haushalte nahezu identisch ist, liegen die Anteile
bei den größeren Haushalten in den Landkreisen höher. (Quellen: TLS, Mikrozensus 2005)

5. Was sagt die Bevölkerungsprognose bis 2020 aus?

Nach der 10. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (KBV) geht die Einwohnerzahl Thüringens
bis 2020 gegenüber 2003 um ca. 11 Prozent zurück. Diese Entwicklung verläuft allerdings regional diffe-
renziert, worüber der Demographiebericht Thüringen umfassend Auskunft gibt. (Quellen: TLS, Demo-
graphiebericht Thüringen)

Druck: Thüringer Landtag, 5. September 2006



2

Drucksache 4/2206 Thüringer Landtag - 4. Wahlperiode

6. Welche Prognosen gibt es bezüglich der Entwicklung der Haushalte und deren Größe?

Die Prognosen verschiedener Quellen unterscheiden sich. Das Bundesamt für Bauwesen und Raum-
ordnung (BBR) prognostizierte 2004 eine zurückgehende Anzahl der Haushalte in Thüringen bis 2010
auf 1,07 Millionen und 1,03 Millionen im Jahr 2020. Andere Quellen gehen davon aus, dass sich die
Haushaltsanzahl noch bis 2010 leicht steigern wird.
Hinsichtlich der Haushaltsgröße wird bis 2020 eine weitere leichte Zunahme der Ein- und Zweipersonen-
haushalte prognostiziert, sowohl relativ als auch absolut. Demgegenüber wird die Zahl der größeren
Haushalte in Größenordnungen zwischen einem Viertel und einem Drittel abnehmen. (Quelle: BBR,
Begleitforschung Stadtumbau)

7. Welche Wanderungsbewegungen zwischen Stadt und Umland gab es und wie sieht deren Prognose bis
2020 aus?

In den Jahren von 1992 bis 1996 führte der individuelle Wohnungsbau in den Gemeinden um die Städte
zu ausgeprägter Suburbanisierung, insbesondere entlang der Thüringer Städtereihe zwischen Eisenach
und Gera sowie im Eichsfeld. Auf die Ausführungen im Demographiebericht Thüringen wird verwiesen.

Prognostisch gehen die meisten Quellen davon aus, dass Städte mit einer funktionierenden Infrastruktur
Wanderungsziele für jüngere Einwohner des ländlichen Raumes darstellen werden, wenn dort entspre-
chende Defizite auftreten bzw. die Mobilitätskosten weiter ansteigen werden. Inwieweit dies auch für die
suburbanen Räume zutrifft, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht eingeschätzt werden. (Quel-
len: Demographiebericht Thüringen, TLS)

8. Wie stellt sich die Verteilung der Einwohner auf die Städte und den ländlichen Raum derzeit dar und wie
wird sich diese entwickeln?

Thüringen gliedert sich gemäß Ziffer 2.3.3 des Landesentwicklungsplans (LEP) 2004 wie folgt in Ver-
dichtungsräume, in denen insgesamt rund ein Fünftel der Gesamtbevölkerung Thüringens lebt, und den
ländlichen Raum:
- Verdichtungsraum Erfurt mit den Gemeinden Arnstadt, Dornheim, Elxleben, Erfurt, Ichtershausen,

Ingersleben, Neudietendorf, Walschleben;
- Verdichtungsraum Gera mit den Gemeinden Bad Köstritz, Caaschwitz, Crossen an der Elster, Gera,

Hartmannsdorf, Kauern, Korbußen, Ronneburg, Silbitz, Weida, Wünschendorf/Elster;
- Verdichtungsraum Jena mit den Gemeinden Bürgel, Großbockedra, Großlöbichau, Grosspürschütz,

Jena, Kahla, Kleinbockedra, Laasdorf, Rausdorf, Rothenstein, Schöps, Stadtroda, Sulza, Zöllnitz;
- alle übrigen Gemeinden zählen zum ländlichen Raum.

Zum Jahresende 2005 lebten rd. 50 Prozent der Einwohner Thüringens in Städten mit mehr als 10 000 Ein-
wohnern. Dieser Wert wird sich bis 2020 nur unwesentlich ändern.

Der Anteil der in den kreisfreien Städten lebenden Thüringer Einwohner wird sich geringfügig um 1,5
Prozent auf ca. 25 Prozent erhöhen. (Quellen: TMBV, TLS)

9. Wie hoch ist der Anteil der städtischen Bewohner in den Plattenbaugebieten, im Altbaubestand bis 1950
und im übrigen Wohnungsbestand?

Der Landesregierung liegen keine entsprechenden Erhebungen vor.

10.Wie hoch ist die Abwanderung pro Jahr in andere Bundesländer und was sagen die Prognosen aus?

Die vergangenen vier Jahre haben gezeigt, dass nach wie vor durchschnittlich jährlich 12,5 Tausend
Personen mehr in die anderen Bundesländer weg- als von diesen Ländern zuziehen. Auch für die nächs-
ten Jahre wird eine solche Abwanderung angenommen, die allerdings sukzessive bis auf 5,5 Tausend im
Jahr 2020 zurückgehen wird. Somit ist bis 2020 ein Binnenwanderungsverlust von 134,9 Tausend Per-
sonen zu erwarten. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Verlust von 7,9 Tausend Einwoh-
nern (siehe Vorwort zum Statistischen Bericht "Entwicklung der Bevölkerung Thüringens bis 2020 nach
Kreisen -Bevölkerungsvorausberechnung-").
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11.Wie stellt sich derzeit die Altersstruktur der Thüringer Bevölkerung dar und welche Prognosen gibt es?

Die Darstellung der Altersstruktur der Thüringer Bevölkerung und entsprechende Prognosen können
dem Demographiebericht Thüringen entnommen werden.

12.Wie stellt sich derzeit die Geschlechterstruktur in den Städten und im ländlichen Raum dar, gibt es
signifikante Unterschiede?

Nach wie vor leben in Thüringen mehr Frauen als Männer. In den kreisfreien Städten Thüringens liegt der
Frauenanteil geringfügig um etwa ein Prozent über dem der Landkreise. In bestimmten Altersgruppen
sind die Unterschiede etwas höher, so bei den 18- bis unter 25-Jährigen. Allerdings kann diese Differenz
fast ausschließlich nur bei den Hochschulstädten registriert werden. (Quelle: TLS)

Angaben für 2005 Männeranteil Frauenanteil
kreisfreie Städte 48,6 51,4
Landkreise 49,4 50,6

II. Situation auf dem Wohnungsmarkt seit Inkrafttreten des Stadtumbauprogramms

1. Wie hoch war der Wohnungsbestand zu Beginn des Stadtumbauprogramms in Thüringen?

Am 31. Dezember 2001 gab es im Freistaat Thüringen 1 174 969 Wohnungen.
(Quelle: TLS - Statistisches Jahrbuch 2002)

2. Wie viele dieser Wohnungen waren Altbauten, Plattenbauten bzw. Neubauten ab 1990?

Eine derartige Aufgliederung ist statistisch nicht erfasst. Grundlagen für die Aufgliederung des Woh-
nungsbestands nach Baualter ergeben sich aus der "Gebäude- und Wohnraumzählung 1995" zuzüglich
der gemeldeten Baufertigstellungen (Anlage 1).
Allgemein ist festzustellen, dass der Wohnungsbestand in Thüringen ein relativ hohes Durchschnittsalter
im Verhältnis zu den alten Ländern aufweist. Rund die Hälfte der Wohnungen ist über 50 Jahre alt.
Hiervon entstammt wiederum die Hälfte aus den Baujahrgängen bis 1900.

3. Wie hoch ist der jetzige Ist-Wohnungsbestand und wie teilt sich dieser auf die unter Frage 2 gefragten
Baualtersklassen auf?

Am 31. Dezember 2004 betrug der Wohnungsbestand im Freistaat 1 175 978 Wohnungen.

Eine aktuelle Aufteilung nach Baualtersklassen ist der Landesregierung nicht möglich, da die Baualters-
klassen bei der Fortschreibung des Wohnungsbestands nicht erfasst werden.
(Quelle: TLS - Statistisches Jahrbuch 2005)

4. Wie hoch ist zurzeit die Wohneigentumsquote?

Im Rahmen des Mikrozensus vom April 2002 wurde die Quote des selbstgenutzten Wohneigentums mit
41,8 Prozent ermittelt. Eine erneute Erhebung ist mit dem Mikrozensus 2006 vorgesehen. Die Erhebung
der Wohneigentumsquote erfolgte im Rahmen des Mikrozensus. Eine erneute Erhebung ist für 2006
vorgesehen.

5. Wie hoch sind die Zahlen der Einfamilien- und die Zahl der Mehrfamilienhäuser?

Zum 31. Dezember 2004 gab es im Freistaat Thüringen 307 205 Ein-, 113 639 Zwei- sowie 88 710 Mehr-
familienhäuser.
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6. Wie stellt sich der Wohnungsbestand hinsichtlich der Wohnungsgrößen dar?

Der Wohnungsbestand 2004 stellt sich nach Wohnungsgrößen wie folgt dar:

7. Wie viele Wohnungen wurden im Rahmen des Stadtumbauprogramms seit 2002 abgerissen?

Im Rahmen des Stadtumbauprogramms wurden seit 2002 mit Stand vom 30. Juni 2006 19 189 WE
abgerissen. (Quelle: TLVwA)

8. Wie teilen sich diese Abrisse auf Platte bzw. Altbau auf?

Die genannten 19 189 Wohneinheiten (WE) untergliedern sich wie folgt:

17 079 WE Block- und Plattenbauten (89 v. H.) und
 2 110 WE       Altbauten (11 v. H.)  bis 1918: 1 030 WE

        1949  bis 1948              709 WE
        1949  bis 1959              198 WE
        1960    173 WE

Quelle: TLVwA

9. Wie teilen sich die Abrisse von Plattenbauten hinsichtlich der Geschosszahlen (bis fünf Geschosse,
sechs bis neun Geschosse und darüber) auf?

Die Geschossigkeit der Rückbauobjekte wird gegenwärtig im Rahmen des Monitorings und der Bearbei-
tung der Rückbauanträge im Thüringer Landesverwaltungsamt noch nicht erfasst. Aus diesem Grund ist
eine zuverlässige Auskunft diesbezüglich nicht möglich.

10.Wie viele dieser abgerissenen Wohnungen waren zuvor mit öffentlichen Mitteln saniert worden?

In die Sanierung von 307, mittlerweile abgerissener Wohnungen sind Wohnungsbaufördermittel in den
Jahren 1991 und 1993 geflossen (Quelle: TLVwA), zu einem Zeitpunkt, als der Leerstand kein Problem
darstellte und nicht absehbar war.

11.Sind geförderte barrierefreie Wohnungen vom Abriss betroffen und wenn ja, wie viele?

Es waren keine geförderten barrierefreien Wohnungen vom Abriss betroffen.

12.Wie hoch war der prozentuale Anteil der bis zum Beginn des Stadtumbaus ausgereichten Modernisie-
rungsfördermittel für Plattenbauten gemäß den unter Abschnitt II. Frage 9 nachgefragten Geschosshö-
hen?

Eine Erfassung der Geschossigkeit im Rahmen der Antragsbearbeitung der Modernisierung und In-
standsetzung von Mietwohnungen erfolgt nicht. Aus diesem Grund ist die erbetene Angabe nicht mög-
lich.

Anzahl der Wohneinheiten (WE) prozentualer Anteil
mit 1 Raum 19.010 1,6
mit 2 Räumen 72.565 6,2
mit 3 Räumen 276.272 23,5
mit 4 Räumen 391.210 33,3
mit 5 Räumen 228.128 19,4
mit 6 Räumen 108.142 9,2
mit 7 Räumen und mehr 80.651 6,8

(Quelle: TLS – Statistisches Jahrbuch 2005)
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13.Wie haben sich die Wohnungsleerstände seit 2002 entwickelt?

Im Rahmen des Mikrozensus vom April 2002 wurde für den Freistaat Thüringen ein Gesamtleerstand in Höhe
von 13,2 Prozent oder 119 500 Wohnungen ermittelt. Im Bereich der im Verband der Thüringer Wohnungs-
und Immobilienwirtschaft e.V. (vtw.) organisierten Wohnungsunternehmen standen von 345 000 Wohnungen
54 500 Wohnungen leer. Das bedeutet, dass ca. 65 000 leerstehende Wohnungen sich im Eigentum privater
Vermieter, nicht organisierter Wohnungsunternehmen oder Kommunen befanden.
Verlässliche Angaben zur Entwicklung des Leerstandes können nur für den Bestand des vtw. aufgezeigt
werden:

Eine erneute Ermittlung für den Gesamtleerstand ist mit dem Mikrozensus 2006 vorgesehen.

14.Wie viele Wohnungen und Einfamilienhäuser wurden seit 2002 neu errichtet und wie viele wurden davon
aus öffentlichen Mitteln gefördert?

Im Zeitraum vom 1. Januar 2002 bis zum 31. Dezember 2005 wurden 16 592 Wohnungen neu errichtet,
darunter 11 205 in Einfamilienhäusern. Mit öffentlichen Mitteln wurden insgesamt 1 504 Wohnungen
gefördert, darunter 1 219 in Einfamilienhäusern. Einzelheiten können den Tabellen in Anlage 2 entnom-
men werden.

15.Wie viele Modernisierungsmaßnahmen hat der Freistaat seit Inkrafttreten des Stadtumbaus gefördert?

Seit Beginn des Stadtumbaus im Jahr 2002 wurde im Rahmen des Wohnungsbauförderprogramms die
Modernisierung und Instandsetzung von Mietwohnungen entsprechend nachfolgender Übersicht bewil-
ligt. Im Vorgriff auf die Beantwortung des Abschnitts V. Frage 11 werden in der folgenden Tabelle auch
die bewilligten Fördermittel aufgeführt.

16.Wie viele Wohnungen sollen bis 2009 abgerissen werden?

Die Bundesregierung strebt in Anlehnung an den Bericht der Kommission "Wohnungswirtschaftlicher
Strukturwandel in den neuen Bundesländern" vom November 2000 an, etwas mehr als 350 000 Woh-
nungen bis 2010 abzureißen.

Das Ziel des Freistaats Thüringen ist es - mit den geplanten Finanzvolumina bis 2009 - etwa 41 000 Woh-
nungen vom Markt zu nehmen. Bis zum 31. Dezember 2005 waren bereits 21 286 Wohnungen zurück-
gebaut. Weitere rund 19 700 WE sollen mit Mitteln des Programms Stadtumbau-Ost vom Markt genom-
men werden.

Programmjahr Bewilligungen WE zinsverbilligtes
Kapitalmarktdarlehen

Mio. €

Baudarlehen
Mio. €

2002 43 1.057 14,102 13,645
2003 33 1.588 22,002 16,974
2004 30 1.005 14,410 13,400
Summe 106 3.750 50,514 44,029

Jahr Wohnungsbestand leer stehende WE in Prozent
2001 345.000 54.500 15,8
2002 339.500 53.800 15,8
2003 330.000 51.000 15,5
2004 325.000 46.700 14,4
2005 320.000 41.000 12,9
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17.Gibt es Städte, in denen mittel- oder langfristig der Abriss ganzer Stadtviertel vorgesehen ist?

Die Frage wird so verstanden, dass mit Stadtvierteln hier die Wohnviertel bzw. Wohnquartiere angespro-
chen werden sollen.
Die Städte müssen in ihren Stadtentwicklungskonzepten in Abhängigkeit von einem weiteren starken
Bevölkerungsrückgang und gegenwärtigen Eigentümerstrukturen (z.B. der Bestand von Eigentumswohn-
anlagen oder hochwertig sanierter und vermieteter Wohnungen) entscheiden, ob ein Rückbau von Wohn-
vierteln bzw. Wohnquartieren erfolgen soll. Wenn langfristig eine solche Option in Betracht gezogen
werden sollte, ist es notwendig, Stadtteilweise Rahmenpläne mit Aussagen zum nachhaltig zu erhalten-
den Kernbestand mit Nachnutzungskonzepten und Aussagen zu Zwischennutzungen zu erstellen.

18.Welche Modernisierungsmaßnahmen und wie viele Neubauten sollen bis 2009 gefördert werden?

Die Landesregierung wird auch in den kommenden Jahren einen Schwerpunkt in der Wohnungsbauför-
derung auf den Bereich der Modernisierung von Mietwohnungen setzen, um damit den Stadtumbau zu
unterstützen und zu begleiten.
In Abhängigkeit zum Rückbaukontingent ist eine jährliche Förderung von etwa einem Drittel der zurückzu-
bauenden Wohnungen für die Umsetzung betroffener Mieter notwendig, also für jährlich 1 500 bis 2 000
Wohnungen. Somit kann ein Bedarf im Zeitraum 2006 bis 2009 von ca. 6 000 bis 8 000 Wohnungen
abgeschätzt werden, der auch den Modernisierungsstau in den Innenstädten und Gründerzeitgebieten
abdecken soll.

Der Mietwohnungsneubau soll, wie ab 2004 begonnen, nur noch in ausgewählten Innenstadtstandorten
(Lückenbebauung, Um- und Ausbau von Altbausubstanz um demographisch bedingte Bedarfssegmen-
te) gefördert werden. Im Zeitraum 2006 bis 2009 können ca. 600 Wohnungen durch den Freistaat unter
Beachtung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel  gefördert werden.

19.Wie hoch wird der für 2009 prognostizierte Leerstand sein und wie hoch der Anteil davon in Plattenbauten?

Die Planungen der im vtw. organisierten Wohnungsunternehmen gehen im Jahr 2009 von einem Leer-
stand von voraussichtlich rund 30 000 Wohnungen aus. Bei schätzungsweise 20 000 bis 25 000 dieser
Wohnungen wird es sich um Plattenbauten handeln.

Zu diesem Leerstand sind die Wohnungen der anderen Vermieter hinzuzurechen. Da sich diese Vermie-
ter nur unzureichend am Rückbau von Wohnungen im Rahmen des Stadtumbaus beteiligen, ist davon
auszugehen, dass sich der in diesem Bereich auftretende Leerstand eher noch erhöhen kann. Nach
überschlägigen Schätzungen können hier im Jahr 2009 zwischen 60 000 und 80 000 Wohnungen vom
Leerstand betroffen sein. Da diese Vermieter vorrangig über Altbauten bzw. Gründerzeitbestände verfü-
gen, kann allerdings davon ausgegangen werden, dass sich die Zahl der voraussichtlich leer stehenden
Plattenbauwohnungen nur unwesentlich erhöht.

20.Wie wird sich dieser unter Frage 19 nachgefragte Leerstand auf die Städte und den ländlichen Raum
aufteilen?

Da der ländliche Raum von den zukünftigen demographischen Veränderungen stärker betroffen sein
wird und überwiegend private Eigentümerstrukturen aufweist, wird abgeschätzt, dass der dortige Leer-
stand sich überproportional erhöht.

21.Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung zur Fortführung des Stadtumbaus über das Jahr 2009
hinaus?

Nach 2009 wird es weiterhin einen hohen Bedarf an Unterstützung der Kommunen bei der Anpassung
an den demographischen Wandel und an wirtschaftliche Umbrüche geben. Der Stadtumbau muss daher
auch über das Jahr 2009 hinaus ein Schwerpunkt der Städtebauförderungspolitik des Bundes und der
Länder bleiben.
Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD zur Bildung der derzeitigen Bundesregierung bekennt
sich zur Fortsetzung des Stadtumbaus Ost auch nach 2009. Er legt auch fest, dass nach einer Zwische-
nevaluierung entschieden wird, wie die Förderung über 2009 hinaus fortgesetzt wird.
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Im Hinblick auf eine künftige Programmfortführung sind die Prioritäten stärker auf die zu erhaltenden
Wohnquartiere und Aufwertungsbereiche zu lenken. Weiterhin wirken sich die demographischen Verän-
derungen und der wirtschaftliche Strukturwandel auf andere Bereiche der Stadt aus, insbesondere auf
die städtische Infrastruktur. In der Folge werden Anpassungsmaßnahmen für Rückbau, Stilllegung und
Verlegung von Leitungen notwendig, die zu zusätzlichen Kosten führen.

Um auf die Komplexität von Problemen zu reagieren, sind Verknüpfungen der Förderstrategien des
Stadtumbaus mit denen anderer Fachressorts erforderlich. So können tatsächlich nachhaltige Wirkun-
gen für eine Steigerung der Attraktivität der Städte erzielt werden.

22.In welchem Umfang hat die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG) Wohnbauflächen
erschlossen und wie viele Hektar sind davon noch nicht vermarktet und bebaut?

Die LEG hat mit Stand 31. Dezember 2005 Baulandgrundstücke mit einer Nettofläche von insgesamt
rund 2 309 000 m² erschlossen, davon sind 1 283 166 m² noch nicht vermarktet.

23.Welchen absoluten und prozentualen Anteil machen die unbebauten und nicht vermarkteten Flächen in
der Bilanz der LEG Thüringen aus?

Der Buchwert der unbebauten und nicht vermarkteten Baulandgrundstücke per 31. Dezember 2005
beträgt 52 483 240,43 Euro. Bei einer Bilanzsumme der LEG in Höhe von rund 410 Millionen Euro
entspricht dies einem Anteil von 12,81 Prozent der Bilanzsumme.

24.Wie hoch ist der jährliche Kapitaldienst für die erschlossenen und nicht vermarkteten Wohnbaugrundstü-
cke der LEG Thüringen?

Eine Zuordnung von Verbindlichkeiten für erschlossene und nicht erschlossene Grundstücke ist nicht
möglich. Die Frage kann deshalb nicht beantwortet werden.

25.In welchem Zeitraum sollen diese Grundstücke vermarktet werden und wie wird sich nach Einschätzung
der Landesregierung der Kapitaldienst bis 2020 entwickeln?

Es ist geplant, die Wohnbaugrundstücke mittel- bis langfristig zu vermarkten. Die Vermarktung soll wei-
testgehend bis auf einige Restflächen bis 2020 abgeschlossen sein. Wie oben bereits dargestellt, kann
eine Differenzierung des Kapitaldienstes nach erschlossenen und nicht erschlossenen Grundstücken
nicht erfolgen.

26.Wie hoch schätzt die Landesregierung die durch die Wohnungsbaupolitik der LEG entstandenen Folge-
kosten für die Infrastruktur (Verkehrsinfrastruktur, technische Infrastruktur) ein?

Die Folgekosten für die Infrastruktur können im Einzelnen nur durch die jeweils zuständigen Ver- und
Entsorgungsunternehmen bzw. Straßenbaulastträger beurteilt werden.

III. Auswirkungen von Hartz IV auf den Thüringer Wohnungsmarkt

Als Vorbemerkung ist darauf hinzuweisen, dass es keine gesetzliche Verpflichtung zur Erfassung der
Angaben gibt, die für die Beantwortung der Fragen 1 bis 3 relevant sind. Die aufgeführten Zahlen beru-
hen daher auf manuellen Erhebungen bzw. Schätzungen der kommunalen Träger der Grundsicherung
für Arbeitssuchende.

1. Wie hoch ist derzeit die Zahl der Fehlbelegungen durch Hartz IV-Empfänger?

Es wird davon ausgegangen, dass nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften gefragt ist, die in Wohn-
raum leben, der als nicht angemessen i.S.d. § 22 des Zweiten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB II) angese-
hen wird.
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Anlage 3, Spalte 2 enthält eine Übersicht zur Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, die in einer Wohnung leben,
in der die Miete die Angemessenheitsgrenze übersteigt. Einige Landkreise konnten keine Daten liefern.

2. Wie viele Bedarfsgemeinschaften sind seit Inkrafttreten von Hartz IV umgezogen?

Anlage 3, Spalte 3 enthält eine Übersicht zu der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, die durch einen Um-
zug die Kosten für Unterkunft und Heizung gesenkt haben. Einige Landkreise konnten keine Daten liefern.

3. Wie hat sich die Zahl der unter 25-Jährigen, die eine eigene Bedarfsgemeinschaft gegründet haben,
entwickelt?

Belastbare Daten über die Entwicklung der Anzahl der unter 25-Jährigen, die eine eigene Bedarfsge-
meinschaft gegründet haben, liegen nicht vor (Anlage 3, Spalte 4).

Im Übrigen gehören - mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des SGB II und anderer Gesetze
vom 24. März 2006 zum 1. Juli 2006 - Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres künftig
grundsätzlich zur Bedarfsgemeinschaft der Eltern bzw. eines Elternteils, wenn sie mit diesen in einem
Haushalt leben.

4. Wie stellt sich die Belegung von Ein- und Zweiraumwohnungen auf dem Wohnungsmarkt dar?

Es ist kein statistisches Material über die Belegung der einzelnen Wohnungsgrößen verfügbar.

5. Gibt es in Thüringen genügend preiswerten Wohnraum für diese Bevölkerungsgruppe oder gibt es Eng-
pässe und wenn ja, wie sind diese regional verteilt?

Die Landesregierung hat bereits in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der Abg. Sedlacik (PDS) vom 8. Juni
2005 (Drucksache 4/1070) dargestellt, dass die vorausschauenden Modernisierungsstrategien der Mehrzahl
der Wohnungsunternehmen und die Förderung seitens des Landes moderate Mieten, die auch den ALG II-
Empfängern den Verbleib in ihren Wohnungen ermöglichen, sichern.

Hinsichtlich der Angaben zum verfügbaren preiswerten Wohnraum und dessen regionaler Verteilung
wird auf nachfolgende Umfrage des vtw. zur Hartz IV-Problematik aus dem Jahr 2005 verwiesen.

Kommune/Landkreis

Anzahl der Wohnungsunternehmen,
die sich an der Befragung beteiligt 
haben

Anzahl der Wohnungsunterneh-
men davon, die über keinen
ausreichenden Wohnraum für
ALG-II-Empfänger verfügen

Landkreis Altenburger Land 4 1
Erfurt 7 2
Landkreis Eichsfeld 5 1
Eisenach 2 1
Landkreis Greiz 6 1
Landkreis Hildburghausen 5 3
Ilm-Kreis 4 1
Jena 7 5
Kyffhäuserkreis 4 3
Saale-Holzland-Kreis 4 1
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 9 4
Saale-Orla-Kreis 6 2
Landkreis Sonneberg 2 1
Landkreis Weimarer Land 2 2
Summe 67 28
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6. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung zur Behebung dieser Engpässe?

In den Kommunen, in denen die Mitgliedsunternehmen nicht ausreichend Wohnraum für ALG II-Empfän-
ger im Angebot haben, werden Wohngebäude mit Ein- und Zweiraumwohnungen, die ursprünglich für
den Abriss vorgesehen waren, im Bestand gehalten. Soweit es die Haushaltslage zulässt, stellt der
Freistaat zum Zwecke der Modernisierung Haushaltsmittel zur Verfügung.
Weiterhin wäre es möglich, mittels des Instruments der Belegungsbindung für geförderte modernisierte
Wohnungen zu einer besseren Wohnungsversorgung für ALG-II-Empfänger beizutragen. Die seit 1999
ruhenden Belegungsbindungen könnten bei nachgewiesenen Bedarf unter Berücksichtigung der jewei-
ligen Wohnungsgrößen und -mieten gemeindebezogen aktiviert werden, d.h. dass dann bestimmter
Wohnraum nur noch an Wohnberechtigte (einschließlich ALG-II-Empfänger) vergeben werden darf.

7. Wie werden sich die jüngsten Gesetzesänderungen bei Hartz IV nach Auffassung der Landesregierung
auf den Wohnungsmarkt auswirken?

Die Landesregierung geht davon aus, dass sich die jüngsten Gesetzesänderungen nicht bedeutend auf
den Wohnungsmarkt auswirken werden.

IV. Situation der Thüringer Wohnungsunternehmen

1. Wie viele Wohnungsunternehmen (kommunale Wohnungsunternehmen, Genossenschaften, freie Woh-
nungsunternehmen) gibt es in Thüringen?

Die überwiegende Mehrzahl der in Thüringen tätigen Wohnungsunternehmen ist im vtw. organisiert. Von
den derzeit 223 Mitgliedern sind

• 124 Genossenschaften,
• 58 kommunale Wohnungsunternehmen,
• 9 kommunale Verwaltungen,
• 3 Aktiengesellschaften,
• 29 sonstige Mitglieder.

Aussagen zu anderen in Thüringen und/oder bundesweit tätigen Wohnungsunternehmen liegen der Lan-
desregierung nicht vor.

2. Welchen Wohnungsbestand besitzen diese Unternehmen zurzeit?

Die Wohnungsunternehmen im vtw. bewirtschaften derzeit rund 320 000 Wohnungen, darunter annä-
hernd 300 000 Wohnungen im eigenen Bestand.

3. Gibt es für die einzelnen Unternehmensarten signifikante Unterschiede im Wohnungsbestand hinsicht-
lich Baualter, Typen und Wohnungsgrößen?

Es gibt zwischen einzelnen Unternehmen signifikante Unterschiede im Wohnungsbestand hinsichtlich
Baualter, Typen und Wohnungsgrößen. Der Anteil der Plattenbauten am Bestand reicht von 0 bis annä-
hernd 100 Prozent bei einzelnen Unternehmen. Es gibt auch einzelne Unternehmen, die ausschließlich
Altbauten, die vor 1948 erbaut wurden, im Bestand haben. Dies trifft in der Regel auf kleine bis mittlere,
schon länger existierende Genossenschaften zu. Tendenziell verfügen die kommunalen Wohnungsun-
ternehmen - im Gegensatz zur Mehrzahl der Genossenschaften - auch über Bestände in den Innenstäd-
ten, die teils vor 1918 gebaut wurden.
Im Rahmen der Abwicklung von Rückübertragungsanträgen ist den Wohnungsgesellschaften allerdings
eine Reihe von Altbauten in extrem schlechtem Zustand in den Innenstädten zugefallen - entweder, weil
diese Anträge abgelehnt wurden oder weil Antragsteller auf die Immobilie aufgrund der Folgekosten
verzichtet haben.
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4. Wie hoch sind zurzeit die durchschnittlichen Leerstände bezogen auf die einzelnen Unternehmensarten?

Die durchschnittliche Leerstandsquote in den von den kommunalen Wohnungsunternehmen bewirtschaf-
teten Wohnungen betrug Ende 2005: 15,3 Prozent. In den Wohnungsgenossenschaften belief sie sich
auf 9,4 Prozent der bewirtschafteten Wohnungen.

5. Wie viele dieser Wohnungsunternehmen haben gemäß § 6a des Altschuldenhilfe-Gesetzes (AHG) eine
Entlastung von den Altschulden bekommen?

64 Wohnungsunternehmen haben bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) eine zusätzliche Entlas-
tung von den Altverbindlichkeiten nach § 6a AHG beantragt. 62 Anträge wurden von der KfW positiv
beschieden. Ein Antrag wurde abgelehnt und ein weiterer zurückgezogen. Von den 62 positiv beschie-
denen Unternehmen haben bisher 54 eine Entlastung von den Altschulden für entsprechende Abrisse
von der KfW erhalten.

6. Wie viele Wohnungsunternehmen sind in das Stadtumbauprogramm eingebunden?

In das Stadtumbauprogramm sind in der Regel alle Wohnungsunternehmen eingebunden, die am Ort
Wohnungseigentum besitzen. Im Idealfall sind diese Unternehmen seit Beginn der Planung (Stadtent-
wicklungskonzept) einbezogen, weil es letztendlich auch um deren weitere Entwicklung durch Rückbau,
Aufwertung und Umbau des Wohnungsbestandes geht.
Seit 2002 bekamen 109 Wohnungsunternehmen auf Antrag Fördermittel für den Stadtumbau.
(Quelle: TLVwA)

7. Wie viele Wohnungsunternehmen haben Förderanträge im Rahmen des Stadtumbaus gestellt, die bislang
nicht bewilligt wurden und was sind die Gründe für die Nichtbewilligung?

Es gibt keine Wohnungsunternehmen im Rahmen des Stadtumbaus, Teil Rückbaumaßnahmen, deren
Anträge bislang nicht bewilligt wurden.
Für den Teil Aufwertung sind die Gemeinden Antragsteller.

8. Wie viele Insolvenzen gab es bislang in der Thüringer Wohnungswirtschaft und wie groß ist der Anteil
derer, die mit einem hohen strukturellen Leerstand begründet waren?

Bisher haben drei Thüringer Wohnungsunternehmen Insolvenz anmelden müssen. Keine dieser Insol-
venzen war allein bzw. überhaupt in hohem strukturellen Leerstand begründet.

9. Wie groß ist die Anzahl der von einer Insolvenz betroffenen Mieterhaushalte?

Die unter Frage 8 genannten Wohnungsunternehmen verfügen insgesamt über ca. 2 800 Wohnungen,
die allerdings nicht vollständig vermietet sind. Zum Zeitpunkt der Insolvenz waren rund 2 300 Mieter-
haushalte betroffen.

10.Gibt es belastbare Zahlen über die Liquidität der Wohnungsunternehmen in Abhängigkeit von ihrer Grö-
ße und wenn ja, was sagen diese aus?

Angaben zur Liquidität der Wohnungsunternehmen, d. h. zur Fähigkeit eines Unternehmens, alle fälligen
Verbindlichkeiten fristgerecht zu erfüllen, finden sich unter anderem in den Jahresabschlüssen der Un-
ternehmen.

Signifikante Unterschiede in der Liquiditätslage nach Größe der Unternehmen sind nicht festzustellen.
Soweit liquide Mittel in größeren Unternehmen ein größeres Volumen haben, ist das insbesondere mit
den damit verbundenen größeren Zahlungsströmen zu begründen.

11.Gibt es inzwischen Wohnungsunternehmen, die sich mehrheitlich in ausländischer Hand befinden und
wenn ja, welche sind dies?

Der Landesregierung ist nicht bekannt, dass sich ein Thüringer Wohnungsunternehmen mehrheitlich in
ausländischer Hand befindet.
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12.Wie steht die Landesregierung zum Verkauf von Wohnungsunternehmen und welche Gefahren sieht die
Landesregierung bei ausländischen Beteiligungen?

Die Landesregierung hat sich in ihrer Antwort auf die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Sedlacik (Die
Linkspartei.PDS) in Drucksache 4/1783 zu den Voraussetzungen für einen Verkauf von kommunalen
Wohnungsbeständen geäußert und darauf hingewiesen, dass die Entscheidung hierüber, unter Berück-
sichtigung der finanziellen, wohnungs- und städtebaupolitischen und sozialen Auswirkungen, grundsätz-
lich der kommunalen Selbstverwaltung obliegt. Damit hat die Landesregierung keine direkte Möglichkeit
zur Einflussnahme auf derartige Verkäufe.
Mit dem Verkauf kommunaler Wohnungsunternehmen sind Probleme bei der weiteren Umsetzung der
Stadtentwicklungskonzepte nicht auszuschließen. Träger des Stadtumbaus sind hauptsächlich die kom-
munalen Wohnungsunternehmen und -genossenschaften; inwieweit sich ausschließlich renditeorien-
tierte Privatinvestoren am Stadtumbau beteiligen, ist offen. Die Kommune sollte sich daher künftige Ein-
flussmöglichkeiten auf die Stadtentwicklung und den lokalen Wohnungsmarkt über Mehrheitsbeteiligung
im Unternehmen oder an den Verkauf geknüpfte Vertragsbedingungen (z.B. Sozialcharta) erhalten.
Durch den Erwerb von ausländischen Anteilen am Unternehmen sieht die Landesregierung keine be-
sonderen Gefahren.

13.Welche Kommunen haben ihre Wohnungsunternehmen verkauft bzw. beabsichtigen einen Verkauf?

Bisher haben die Städte Gera, Jena, Meiningen und Bad Frankenhausen ihre städtischen Wohnungsun-
ternehmen verkauft. Die Stadt Artern hat ihre Wohnungsgesellschaft europaweit zum Verkauf ausge-
schrieben. Die Stadt Oberhof plant den Verkauf ihres Wohnungsunternehmens.

14.Welchen Einfluss haben nach Kenntnis der Landesregierung die Abrissmaßnahmen im Stadtumbau auf
das Ranking der betroffenen Wohnungsunternehmen nach Basel II?

Insgesamt ist festzustellen, dass die Abrissmaßnahmen positive Auswirkungen auf das Ranking der
betroffenen Wohnungsunternehmen haben. So zeigt die Entwicklung der betriebswirtschaftlichen Kenn-
zahlen, dass sich die wirtschaftliche Lage tendenziell verbessert hat und es zu einer Stabilisierung der
Unternehmen kommt. Beispielsweise geht mit dem Abriss, in Verbindung mit der Altschuldenentlastung
nach § 6a AHG, eine Absenkung des Verschuldungsgrades (pro m2 Wohnfläche) einher. Das Fristenab-
laufrisiko wird durch die Verringerung der Darlehensverpflichtungen reduziert (z. B. bei Prolongationen).
Die Senkung der Nebenkosten für leer stehende Objekte ist ein weiteres positives Merkmal mit weit
reichenden Auswirkungen auf die betriebswirtschaftliche Situation der Unternehmen. Einen nicht uner-
heblichen Anteil an der positiven Entwicklung der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen hat dabei die
Verringerung der Erlösschmälerungen wegen Leerstands.

15.Wie schätzt die Landesregierung den Stand der Wohnungswirtschaft in den Kreditverhandlungen mit
den Banken ein?

Nach Auffassung der Landesregierung ergeben sich für die einzelnen Wohnungsunternehmen bei den
Kreditverhandlungen mit den Geschäftsbanken sehr differenzierte Möglichkeiten zur Erlangung von Fi-
nanzierungsangeboten. Die entsprechenden Angebote sind u. a. abhängig vom Ranking des Unterneh-
mens, der Unternehmensentwicklung sowie vom Inhalt und den Zielen der langfristigen Unternehmens-
konzepte. So ist bei Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen davon auszugehen, dass Ge-
schäftsbanken im Rahmen von Finanzierungsangeboten zur Risikominimierung nur den erststelligen
Beleihungsraum belegen. Bei Neubaumaßnahmen sind in Abhängigkeit der jeweiligen Strategie der
Banken aber auch Gesamtfinanzierungsangebote möglich.
Nach Aussagen des vtw. normalisiert sich das Verhältnis der Kreditwirtschaft zu den Wohnungsunter-
nehmen zunehmend. Grundlage hierfür ist u.a. die ständige und zeitnahe Information der Wohnungsun-
ternehmen über ihre wirtschaftliche Entwicklung an die Banken. Von großer Bedeutung bei anstehenden
Kreditverhandlungen wird allerdings auch weiterhin die langfristige Strategie der beteiligten Banken für
das Geschäft mit der ostdeutschen Wohnungswirtschaft generell und insbesondere mit der Thüringer
Wohnungswirtschaft sein.
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16.Wie hoch ist nach Auffassung der Landesregierung der Anteil jener Wohnungsunternehmen, die nach
Auslaufen der Zinsbindung für ihre Kredite Probleme mit den Hausbanken bei der weiteren Abfinanzie-
rung haben?

Der Landesregierung liegen keine Daten zur Anzahl von Wohnungsunternehmen vor, die nach Auslau-
fen der Zinsbindung ihrer Kredite bei der weiteren Abfinanzierung Probleme mit den Hausbanken haben
werden.

17.Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung zur Unterstützung dieser Wohnungsunternehmen?

Derzeit sieht die Landesregierung keine direkten Unterstützungsmöglichkeiten für betroffene Wohnungs-
unternehmen. Die Landesregierung führt gemeinsam mit dem vtw. Bankengespräche durch, um die
Banken für die Situation und Probleme der Wohnungsunternehmen zu sensibilisieren und positive Be-
dingungen für die Wohnungsunternehmen zu schaffen.

V. Förderung durch das Land

1. Wie hoch ist die Summe der seit 2002 für den Rückbau gezahlten Fördermittel?

Seit 2002 bis zum 30. Juni 2006 wurden für den Rückbau Fördermittel im Stadtumbauprogramm in Höhe
von 60 300 108 Euro ausgezahlt. (Quelle: TLVwA)

2. Wie hoch war die Summe der Fördermittel für die unter Abschnitt II. Fragen 10 und 11 nachgefragten
Wohnungen?

Die Summe der Fördermittel für den Rückbau der unter Abschnitt II. Frage 10 nachgefragten Wohnun-
gen betrug 1 275 642 Euro. (Quelle: TLVwA)

3. Wie viele der Rückbaumaßnahmen waren Komplettabrisse und wie viele Teilrückbauten?

Von den per 30. Juni 2006 abgeschlossenen 431 Rückbaumaßnahmen sind 391 komplett abgerissen
(90,7 v. H.) und 40 teilrückgebaut (9,3 v. H.). (Quelle: TLVwA)

4. Wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten für Teilrückbau bzw. Komplettabriss?

Für die 432 abgeschlossenen Rückbaumaßnahmen betragen die durchschnittlichen förderfähigen Kos-
ten je m² für den Teilrückbau 155,09 Euro/m² Rückbaufläche. Der Komplettabriss in den Plattenbauge-
bieten und in den Innenstädten ist deutlich kostengünstiger. Die hierfür aufzuwendenden förderfähigen
Kosten liegen zwischen 25,03 Euro/m² und in wenigen Fällen bis zu 215,23 Euro/m². Die durchschnittli-
chen förderfähigen Kosten liegen bei 61,90 Euro/m². Da vom TLVwA ein Ausgleich von teuren und kos-
tengünstigen Rückbauten vorgenommen wird, konnte mit einer Pauschale von 60,00 Euro/m² den bishe-
rigen Anträgen entsprochen werden.

5. Wie schätzt die Landesregierung Komplettabrisse bzw. Teilrückbauten hinsichtlich der erzielten städte-
baulichen Qualität der Wohngebiete ein?

Mit dem Abriss soll langfristig nicht mehr benötigter Wohnraum vom Markt genommen werden. Der
Schwerpunkt der Abrissmaßnahmen liegt in den Plattenbaugebieten. Angesichts der Montagebauweise
mit vorgefertigten Wand- und Deckenelementen können Gebäude nicht nur komplett abgerissen wer-
den, sondern auch so demontiert werden, dass Teile des Gebäudes erhalten und wieder genutzt werden
können.
Die Demontage ist mit einem höheren Kostenaufwand verbunden. Dabei ist anzumerken, dass beim
Teilabriss meist höhere Modernisierungskosten anfallen (z.B. neues Dach, Statik). Insofern wird eine
Förderung von Teilrückbauten auf städtebauliche Sonderfälle in den nachhaltig nachgefragten Bestän-
den beschränkt.
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In Thüringen konnten durch Teilrückbau folgende städtebaulichen Qualitäten erreicht werden, die mit
einem Komplettabriss nicht möglich sind:

• kürzere Gebäudelängen, was weniger Eingänge pro Gebäude und damit weniger Anonymität bedeu-
tet - durch den größeren Anteil von Stirnflächen konnten bessere Wohnungsgrundrisse mit mehr
natürlicher Belüftung und Belichtung z. B. der Sanitärbereiche realisiert werden;

• weniger Stockwerke, was zu einer verbesserten Vermietbarkeit führt, ohne dass die hohen Investiti-
ons- und Betriebskosten für Aufzüge erforderlich werden;

• ausgewogenes Verhältnis zwischen Bebauung und Großgrünstrukturen.

Es ist deutlich, dass hochwertige städtebauliche Konzepte vor allem dann entstehen, wenn Komplettab-
riss und Teilrückbau in einem sinnvollen Verhältnis eingesetzt werden.
Ausschließlicher Teilrückbau in einer Stadt ist nicht finanzierbar, ausschließlicher Komplettabriss ist nur
dann zielführend, wenn Gebäude vorhanden sind, die nach ihrer Größe (Länge und Geschosszahl) und
ihrer Lage den langfristigen Marktanforderungen nicht entsprechen.

6. Hält die Landesregierung unterschiedliche Fördersätze für Komplettabriss und Teilrückbau für gerecht-
fertigt und welche Möglichkeiten gibt es diese zu realisieren?

Der Freistaat Thüringen hat zusammen mit dem vtw. eine Verfahrensweise der Abrechnung nach den
tatsächlichen Abrisskosten und die Möglichkeit einer "Poolbildung" gewählt.
Entsprechend der Vorgabe des Bundes wird ein Zuschuss in Höhe von durchschnittlich 60,00 Euro/m²
für den Rückbau leer stehender, dauerhaft nicht mehr benötigter Wohngebäude oder Wohngebäudeteile
gewährt. Die Pauschale ist bezogen auf den Gesamtdurchschnitt aller abzureißenden Wohnungen, so-
dass kostengünstigere Gesamtrückbauten gegenüber teuren Teilrückbauten gegengerechnet werden
können. Damit werden auch kostenintensive Hochhausrückbauten finanziert.
Die Poolbildung wird durch das im Freistaat Thüringen praktizierte Bewilligungsverfahren mit einer Ab-
rechnung nach tatsächlichen Kosten möglich. In den vergangenen Jahren wurde die Poolbildung für den
Ausgleich von kostenintensiven und kostengünstigen Vorhaben intensiv und erfolgreich eingesetzt. Bis
heute konnten 8,46 Millionen Euro in diesem Zusammenhang umgeschichtet und in Bezug auf die o. g.
Rückbauziele aktiviert werden, was bei einer Pauschalförderung nach abzureißender Quadratmeterflä-
che nicht erreichbar wäre. Dieser Umverteilungsprozess findet ständig statt.

7. Wie sollen nach Auffassung der Landesregierung Aufwertungs- und Wohnumfeldmaßnahmen mit der
Zielstellung der Wohnungsunternehmen, einen möglichst hohen Vermietungsgrad zu erreichen, in Über-
einstimmung gebracht werden?

Die Abstimmung erfolgt im Rahmen integrierter Stadtentwicklungskonzepte. Die Grundlagen der inte-
grierten Stadtentwicklungskonzepte und der daraus abgeleiteten Masterpläne bzw. stadtteilbezogene
Rahmenpläne für Fördergebiete werden nach unseren Erhebungen im Rahmen der Begleitforschung
von den befragten Unternehmen und Verwaltungen weit überwiegend (80 Prozent) als Arbeitsbasis ak-
zeptiert.

8. Sind in der Vergangenheit Abrissmaßnahmen wegen nicht erfolgter Ausgleichsmaßnahmen zwischen
den einzelnen Wohnungsunternehmen gescheitert?

Ein Lastenausgleich zwischen solchen Wohnungsunternehmen, die durch Abrisse zum Erfolg der Stadt-
umbaukonzepte beitragen, und solchen, die ohne eigenen Beitrag davon profitieren, wird zurzeit noch
so gut wie gar nicht realisiert. Nur in Einzelfällen ist es zu freiwilligen Vereinbarungen gekommen.
Ein Lastenausgleich wird in Thüringen im Rahmen der Poolbildung praktiziert, d.h. kostenintensivere
Rückbaumaßnahmen werden somit ausgeglichen. Dieses Ausgleichsinstrument  wird von der Wohnungs-
wirtschaft mitgetragen und ausdrücklich unterstützt.
Nach Aussage der Bewilligungsstelle (TLVwA) sind in der Vergangenheit keine Abrissmaßnahmen we-
gen nicht erfolgter Ausgleichsmaßnahmen zwischen den einzelnen Wohnungsunternehmen gescheitert.
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9. Ist die Landesregierung bereit, bei überproportionaler Belastung eines Wohnungsunternehmens infolge
Abriss Ausgleichsmaßnahmen zu fördern?

Eine Förderung von Wohnungsunternehmen, die infolge von Abrissmaßnahmen überproportional belas-
tet werden, durch die Landesregierung ist nicht notwendig, da ein derartiger Ausgleich grundsätzlich
zwischen den jeweils betroffenen Wohnungsunternehmen erfolgen muss und in Einzelfällen bereits prak-
tiziert wird.
Die Notwendigkeit weiterer Ausgleichsmaßnahmen wird seitens der Landesregierung nicht gesehen.
Die dargestellte Förderpraxis in Thüringen (Poolbildung) und die Möglichkeit von Vereinbarungen auf
kommunaler Ebene bieten ausreichende Handlungsmöglichkeiten für die Verminderung überproportio-
naler Belastungen einzelner Wohnungsunternehmen.

10.Wie hoch ist die Summe der seit 2002 für die Aufwertung gezahlten Fördermittel?

Von 2002 bis 16. Mai 2006 wurden für die Aufwertung Fördermittel im Stadtumbauprogramm in Höhe
von 46 025 421,19 Euro ausgezahlt. (Quelle: TLVwA)

11.Wie hoch ist die Summe der seit Beginn des Stadtumbaus gezahlten Modernisierungsfördermittel und
wie viele Wohnungseinheiten wurden damit modernisiert?

Bezogen auf die bewilligten Fördermittel (Abschnitt II. Frage 15) wurden folgende Mittel ausgezahlt:

12.Wie teilen sich diese Maßnahmen auf Plattenbauten und den übrigen Wohnungsbestand auf?

Die unter Abschnitt II. Frage 15 aufgeführten bewilligten Fördermittel wurden zu 86,7 Prozent in Platten-
bauten und zu 13,3 Prozent in anderen Wohngebäuden eingesetzt.

13.Wie hat sich die Wohneigentumsförderung im Rahmen des Stadtumbaus entwickelt und welche Förder-
summen wurden aufgewendet?

Um den Stadtumbau zu unterstützen, hat die Landesregierung das Hauptaugenmerk der Wohnungsbau-
förderung auf die Modernisierungsförderung gelenkt und die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel
vorrangig für diesen Förderbereich eingesetzt.
Die mit Haushaltsmitteln finanzierte Wohneigentumsförderung wurde in mehreren Schritten reduziert
und durch ein von Haushaltsmitteln unabhängiges Programm (KfW-TAB-Ergänzungsprogramm) der Thü-
ringer Aufbaubank ersetzt. Der Beitrag des Freistaats liegt darin, dass die im Rahmen des KfW-TAB-
Ergänzungsprogramms ausgereichten zinsgünstigen Darlehen verbürgt werden.
Die im Rahmen der Eigenwohnraumförderung seit dem Jahr 2002 gewährten Darlehen (siehe Anlage 4)
der TAB wurden durch Bürgschaften gefördert.

14.Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung zur Einbeziehung privater Vermieter in den Stadtumbau?

Im Rahmen der Städtebauförderung werden in Sanierungs- und Erhaltungssatzungsgebieten private
Eigentümer an den Planungsprozessen beteiligt und können über die Gemeinde einen Kostenerstat-
tungsbeitrag als Zuschuss erhalten. Die Gemeinden bedienen sich dabei in großem Umfang der Bera-
tungstätigkeit von Sanierungsträgern.
Die bislang im Zusammenhang mit dem Stadtumbau zu verzeichnenden Rückbaumaßnahmen beziehen
sich weitgehend auf die Bestände der größeren Wohnungsunternehmen. Bei Rückbaumaßnahmen be-
teiligen sich kleinere private Vermieter kaum. Auch die vom Bund nunmehr ermöglichte Gebäudesiche-

Programmjahr
zinsverbilligtes

Kapitalmarktdarlehen
Mio. €

Baudarlehen
Mio. €

2002 13,179 12,920
2003 21,084 16,365
2004 9,396 9,344
Summe 43,659 38,629
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rung, die für private Leerstände in der Innenstadt wirksam werden könnte, wird von den Gemeinden
noch nicht ausreichend genutzt.
Die Einbeziehung der privaten Eigentümer in die Stadtumbauplanungen und die Information über aktuel-
le Förderangebote mit Stadtumbaurelevanz sind für die Innenstadtentwicklung und die generelle Verbes-
serung der Altbaubestände von besonderer strategischer Bedeutung.
Aus diesem Grund hat der Bund ein Forschungsprojekt "Bestandssituation und Bewirtschaftungsstrate-
gien privater Eigentümer in den neuen Ländern und ihre Einbeziehung in den Stadtumbau Ost" beim
Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung in Auftrag gegeben. Erste Ergebnisse werden bis
Ende Oktober erwartet.

VI. Kosten und Maßnahmen zum Erhalt der Infrastruktur

1. Wie hoch ist der Anteil der Abrissflächen, die im Rahmen des Stadtumbaus einer kommerziellen Nach-
nutzung zugeführt werden konnten?

Wird unter kommerzieller Nutzung der Rückbaufläche auch der Neubau und das Anlegen von Kfz-Stell-
plätzen verstanden, so sind per 30. Juni 2006 für 25 Rückbauflächen (5,8 Prozent der gesamten Anriss-
fläche) je ein Neubau sowie für 31 Flächen (7,2 Prozent der gesamten Anrissfläche) die Schaffung von
Kfz-Stellplätzen vorgesehen.

2. Wie hoch sind die bislang im Rahmen des Stadtumbaus aufgewendeten Summen zum Rückbau der
technischen Infrastruktur?

Der Rückbau von technischer Infrastruktur ist bisher meist in direktem Zusammenhang mit der Umverle-
gung von Leitungen bei Rückbau von Wohnblöcken gefördert worden, und zwar dann, wenn die Verle-
gung zur Versorgung verbleibender Gebäude nötig war. Die in der Städtebauförderung aufgewendeten
Summen sind dabei nur ein Teil der tatsächlichen Kosten. Eine Förderung ist im Stadtumbauprogramm,
Teil Aufwertung, als auch bis 1999 aus dem Programm zur Weiterentwicklung großer Neubaugebiete
vorgenommen worden. Der Umfang dieser Fördermittel beträgt ca. fünf Prozent der Kosten des Rück-
bauvolumens.

3. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, in welchem Umfang sich mit der Abnahme der Siedlungs-
dichte die Netzkosten für die technische Infrastruktur (Gas, Fernwärme, Elektroenergie, Wasser, Abwas-
ser) erhöht haben und wenn ja, welche?

4. In welchen Größenordnungen haben sich nach Kenntnis der Landesregierung die Kosten für den Endver-
braucher durch Reduzierung der Abnahme bei den unter Abschnitt VI. Frage 3 genannten Medien erhöht?

5. Wie hoch sind die Kosten zur Qualitätssicherung der vorhandenen Infrastruktur in Relation zu den Rück-
baukosten?

Wegen des Sachzusammenhangs werden die Fragen 3, 4 und 5 gemeinsam beantwortet.

Die Aufrechterhaltung einer sicheren und preiswerten Energieversorgung für Strom und Gas ist nach
dem Energiewirtschaftsgesetz vorrangig Aufgabe der Energieversorgungsunternehmen. Die Tarife sind
darauf zugeschnitten, dass sich bessere und schlechtere Abnahmeverhältnisse innerhalb der jeweiligen
Abnehmergruppe im Ganzen ausgleichen. Im Bereich der Fernwärmeversorgung konnten durch um-
fangreiche Förderung in den Jahren 1992 und 1997 infrastrukturelle Voraussetzungen für die Fernwär-
menutzung geschaffen werden. Tarifpreiserhöhungen für Strom wurden im Rahmen der Genehmigungs-
verfahren nach der Bundestarifordnung Elektrizität bislang nicht mit gestiegenen Netzkosten durch die
Abnahme der Siedlungsdichte begründet. Für die Energieträger Erdgas und Fernwärme sind der Lan-
desregierung entsprechende Begründungen für Preissteigerungen als Folge der Abnahme der Sied-
lungsdichte ebenfalls nicht bekannt.
Vom Verband kommunaler Unternehmen e. V. wird darauf hingewiesen, dass die Ver- und Entsorgungs-
unternehmen infolge des Rückbaus gravierende technische und wirtschaftliche Veränderungen bewälti-
gen müssen.
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Hierbei ergibt sich für Ostdeutschland insgesamt jedoch ein sehr differenziertes Bild, welches eine allge-
meingültige Bewertung nicht zulässt. Mit der grundsätzlichen Tendenz zum Einwohnerrückgang im Frei-
staat Thüringen ist für die kommunalen Unternehmen eine sinkende Nachfrage verbunden. Dies führt zu
einer notwendigen Anpassung der Erzeugerkapazitäten bzw. zu Effizienzverlusten, z. B. bei Kraft-Wär-
me-Kopplungs-Anlagen.
Ebenfalls zu Effizienzverlusten kommt es bei Leitungsnetzen. Die schwindende Auslastung der verblei-
benden Leitungsinfrastruktur kann die Wirtschaftlichkeit und Funktionen von Strom-, Gas-, Wasser-,
Abwasser- und Fernwärmeleitungen infrage stellen und zu höheren Kosten führen. Insbesondere beim
Wasser sind auch hygienische Aspekte betroffen. Deshalb ist die Anpassung der technischen Infrastruk-
tur infolge des demographischen Wandels zwingend notwendig. Die hieraus resultierenden Kosten las-
sen sich aus Sicht der Ver- und Entsorgungsunternehmen in zwei Kategorien einteilen:

- Die direkten Kosten für Rückbaumaßnahmen für die Ver- und Entsorgungsleitungen differieren stark.
Als Mittelwert, der Schwankungen nicht ausschließt, ist nach Erhebungen des o. g. Verbandes von
10 bis 20 Euro/m² Abbruchfläche auszugehen.

- Die entstehenden Kosten für die Anpassung der Leitungsinfrastruktur sowie der Erzeugeranlagen
müssen langfristig von einer sinkenden Zahl von Kunden getragen werden. Die Kosten für Ver- und
Entsorgungsdienstleistungen müssten folglich u. U. für die verbleibenden Bewohner ansteigen. Eine
Einschätzung der Kosten für die Anpassung der Infrastruktur ist derzeit nicht möglich. Zur Notwendig-
keit eines diesbezüglichen eigenen Fördertatbestandes verweisen wir auf die Ausführungen zu Ab-
schnitt IV. Frage 7. Eine Orientierung zu technischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der techni-
schen Infrastruktur gibt ein vom BMVBS veröffentlichtes  Gutachten "Stadtumbau Ost - Anpassung
der technischen Infrastruktur".

6. Wie stellt sich die Kostenentwicklung für die technische Infrastruktur bei Komplettabrissen bzw. Teilrück-
bauten dar?

Die Frage wird so verstanden, dass mit Komplettabriss hier der flächige Abriss von Wohnquartieren und
mit Teilrückbau der punktuelle Abriss von Wohngebäuden angesprochen werden soll.
Der flächenhafte Rückbau ist in Bezug auf die kurz- und langfristigen Kosten aus Sicht der Infrastruktur
von Vorteil. Kurzfristig werden Kosten für den Umbau und die Anpassung weitgehend vermieden und
langfristige Kosten sind geringer, weil das Netz in seiner räumlichen Ausdehnung reduziert wird.

Die Höhe der Kosten der Anpassung der Infrastruktur kann durch einen koordinierten Stadtumbau beein-
flusst werden. Eine zeitliche und räumliche Koordination des Rückbaugeschehens vermeidet kurzfristi-
ge, kostenintensive Übergangslösungen und ermöglicht zusätzlich langfristige Kosteneinsparungen bei
der Infrastrukturver- und -entsorgung.
Für das Ziel, Folgekosten des Stadtumbaus im Bereich der technischen Infrastruktur zu minimieren, sollten
die Versorgungsunternehmen bei der Aufstellung von Stadtumbaukonzepten einbezogen werden.

Im Monitoringbericht 2005 der Begleitforschung zum Stadtumbau in Thüringen werden die Gesamtkosten
bei Rückbau von Fernwärme, Trink- und Abwassersystemen durch investive Maßnahmen mit 5 bis 20
Euro/m² zurückgebauter Wohnfläche und durch die entsprechenden Abschreibungsverluste mit zusätz-
lich 20 Euro/m² zurückgebauter Wohnfläche, d. h. insgesamt mit bis zu ca. 40 Euro/m² zurückgebauter
Wohnfläche angegeben, insofern werden die Aussagen des Verbandes (s. Antwort zu Frage 4) bestätigt.

7. Sieht die Landesregierung die Notwendigkeit, den Rückbau der technischen Infrastruktur ebenfalls zu
fördern und welche Möglichkeiten gibt es dazu?

Mit Blick auf die Förderung von Anpassungsmaßnahmen der technischen Infrastruktur sieht die Landes-
regierung im Rahmen der derzeitigen finanziellen Ausstattung und inhaltlichen Ausrichtung des Bund-
Länder-Programms Stadtumbau Ost nur eingeschränkt Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung. So
sind im Programmjahr 2006 des Programms Stadtumbau Ost seitens des Bundes für den Freistaat
Thüringen zweckgebunden für Anpassung der Infrastruktur lediglich 1 179 Millionen Euro vorgesehen.
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8. Wie schätzt die Landesregierung den Stand des Rückbaus der sozialen Infrastruktur ein?

Der Rückbau und die Anpassung der sozialen Infrastruktur wird entsprechend den Erfordernissen der
demographischen Entwicklung geplant. Es ist jedoch aufgrund der entstehenden Kosten in vielen Fällen
nicht möglich, den Rückbau und die Anpassung zeitnah zum Eintritt des Leerstandes durchzuführen.
Erkennbar ist dieses Problem vor Ort an leer stehenden Objekten, bei denen teilweise auch noch eine
Nachnutzung angestrebt wird. Die Städtebauförderung hat die Anpassung von sozialer Infrastruktur von
1993 bis 1999 aus dem Programm zur Weiterentwicklung großer Neubaugebiete als auch seit 1991 aus
dem Programm der städtebaulichen Erneuerung und Wohnumfeldverbesserung gefördert.

9. Welche Beispiele gibt es zur Umnutzung sozialer Einrichtungen im Rahmen des Stadtumbaus?

Für die Förderung der Umnutzung sozialer Einrichtungen im Rahmen der Städtebauförderprogramme
werden folgende Beispiele genannt:

10.Wie wurden die Förderinstrumente im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Soziale Stadt" in den
Stadtumbau integriert?

Die Fördermittelinstrumente des Bund-Länder-Städtebauförderprogramms "Soziale Stadt" wurden und
werden überwiegend in Gebieten mit sozialen Problemen, fast ausschließlich Plattenbaugebieten in
Randlage, eingesetzt.
Die Gebiete liegen ausschließlich in Stadtumbaugemeinden mit integrierten Stadtentwicklungskonzep-
ten. Siehe hierzu Anlage 5.

11.Welche Auswirkungen hat der Umbau der sozialen Infrastruktur auf die Stadtteilzentren und wie schätzt
die Landesregierung deren Zukunft ein?

Viele Stadtteilzentren sind schon Anfang der 90er Jahre wegen des Neubaus großflächigen Einzelhan-
dels in den städtischen Randbereichen "zurückentwickelt" worden. Die zurzeit stattfindende Umnutzung
vieler Einrichtungen erfolgt unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf sozialen Funktionen wie Freizeitgestaltung, Treffpunkt für verschiedene Altersgruppen,
Angebot von Hilfe für Bedürftige und Beratung für verschiedene Lebensbereiche.

VII. Stand und Weiterentwicklung der Stadtentwicklungskonzepte

1. Wie viele Kommunen verfügen inzwischen über ein integriertes Stadtentwicklungskonzept?

42 Stadtumbaugemeinden verfügen über ein integriertes Stadtentwicklungskonzept.

Beispiele: 

Gemeinde Maßnahme bisherige 
Nutzung 

Neue
Nutzung 

Förderbetrag 
(€)

Programm

Leinefelde-
Worbis 
Stadtteil
Leinefelde 

Südstadt Kindergarten-
kombination - 
Platte

Soziales 
Zentrum 

1.578.800,00 Bund-Länder-Progr. 
Stadtumbau
Teilaufwertung 

Greiz Südl. Vorstadt 
Dölau/ 
Sachswitz/ 
Rothenthal

Schule Bürgerzen-
trum
Dölau 

804.600,00 Bund-Länder-Progr.  
Soziale Stadt 

Sömmerda Neue Zeit Kindergarten-
kombination - 
Platte

Gemeinbe-
darfszentrum 
„Bertha von 
Suttner“

790.600,00 Bund-Länder-Progr.  
Soziale Stadt 

Quelle: TLVwA 
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2. Ist das Monitoring und die wissenschaftliche Auswertung der Stadtentwicklungskonzepte durch die Bau-
haus-Universität inzwischen abgeschlossen?

Aufgabe der Begleitforschung ist, über den gesamten Programmzeitraum die Wirkungen der vor Ort
umgesetzten Maßnahmen zu erfassen und daraus Erkenntnisse abzuleiten, die zur Verbesserung des
Stadtumbauprozesses beitragen können. Dies macht erforderlich, dass ein Landesmonitoring, das auf
dem jeweiligen kommunalen Monitoring aufbaut, den gesamten Förderzeitraum begleitet. Insofern ist
dies eine Daueraufgabe.

3. Zu welchen Erkenntnissen gelangt diese Untersuchung?

Als wesentliche bisherige Ergebnisse der Begleitforschung seien hier genannt:

• Mit den in den Stadtentwicklungskonzepten ausgewiesenen Fördergebieten konnte eine bessere
Fokussierung des Fördermitteleinsatzes erreicht werden.

• Die Einwohnerprognosen vieler Kommunen bis 2010 erweisen sich als zu optimistisch. Die Progno-
sewerte aus dem Jahr 2001 sind vielfach bereits heute erreicht.

• Es ist erkennbar, dass die bisherige (aufgrund von Abwanderung aus den Städten) relativ günstige
Einwohnerbilanz der ländlichen Räume sich künftig deutlich verschlechtern wird. Damit müssen
auch die Fragen der Infrastrukturauslastung in den ländlichen Räumen und die Aufrechterhaltung
der Versorgungsfunktion der Kleinstädte für den ländlichen Raum verstärkt in der Regionalplanung
und im Stadtumbau thematisiert werden.

• Viele Stadtentwicklungskonzepte legen deutlich weniger Rückbau fest, als für eine regional wirksa-
me Wohnungsmarktstabilisierung erforderlich ist.

• In vielen Stadtentwicklungskonzepten zeigt sich eine deutliche Differenz zwischen dem dargestell-
ten Rückbaubedarf und der verbindlichen Abrissplanung der Wohnungsunternehmen.

• Als Voraussetzung für eine zielführende Umsetzung des Stadtumbauprozesses müssen für die
Schwerpunktgebiete klare städtebauliche Konzepte (Rahmenpläne, Blockkonzepte etc.) mit allen
Akteuren abgestimmt werden.

• Viele Stadtentwicklungskonzepte beinhalten keine klaren Konzepte bezüglich der sozialen und tech-
nischen Infrastrukturen.

• Nach wie vor sind die Wohnungsunternehmen (kommunale Gesellschaften und Genossenschaf-
ten) die Hauptakteure des Rückbaus, die privaten Einzeleigentümer beteiligen sich praktisch nicht.
Auch deshalb liegt der Schwerpunkt des Rückbaus in den großen Neubaugebieten.

• Das Ziel der nachhaltigen Stadtentwicklung und insbesondere der Stabilisierung der Innenstädte
kann nur durch integrierte Konzepte erreicht werden, die sektorübergreifende Strategien beinhalten
(z.B. Wirtschaftsförderung, Aktivierung von Brachflächen).

4. Welche praktischen Handlungserfordernisse ergeben sich daraus für die am Stadtumbau Beteiligten?

Das Ziel des Stadtumbaus erfordert angesichts der weiter sinkenden Einwohnerzahlen eine aktive Rolle
der Kommunen bei der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Nachnutzung von innerstädti-
schen Brachflächen. Bestandsentwicklung vor Neuausweisung muss auch in der Bauleitplanung er-
kennbar werden.
Der zunehmende Bevölkerungsrückgang in den ländlichen Räumen macht die interkommunale und re-
gionale Koordination und Kooperation zum zwingenden Bestandteil erfolgreicher Stadtumbaustrategien.
Funktionsstabilisierungen in den Städten im Bereich Wohnen, Wirtschaft und insbesondere bei den sozi-
alen und technischen Infrastrukturaufgaben sind nicht nur für die Städte von zentraler Bedeutung. Der
Stadtumbau muss zunehmend das Umland und die Region einbeziehen.

Wohnungswirtschaft
Die Wohnungswirtschaft muss weiterhin davon ausgehen, dass im Rahmen des Stadtumbaus nur etwa
ein Drittel aller zur Marktstabilisierung erforderlichen Abrisse gefördert werden kann. Damit stellt sich
verstärkt die Frage nach einer strategischen Platzierung der geförderten Abrisse im Sinne der Einleitung
von nachhaltigen Prozessen zur Stabilisierung von zukunftsfähigen Kernbereichen der Stadt. Dies macht
eine noch intensivere Auseinandersetzung mit den Belangen der gesamtstädtischen Entwicklung, der
Infrastrukturen und der sozialen Situation erforderlich. Eine noch engere Abstimmung der Rückbaupla-
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nungen mit den Versorgungsträgern (Objekt, Ort, Zeitpunkt), auf Grundlage der Stadtentwicklungskon-
zepte, kann unnötige Folgekosten vermeiden. Um das in Vorbereitung von Abrissen erforderliche Um-
zugsmanagement zu ermöglichen, ist auch weiterhin an ausgewählten Standorten Wohnungsmoderni-
sierung erforderlich.

Träger der sozialen und technischen Infrastrukturen
Eine intensivere Abstimmung der Stadtumbaukonzepte mit den Trägern der technischen Infrastruktur ist
notwendig. Die Stadtumbauförderung muss die Anpassung der sozialen Infrastruktur intensivieren. Die
demographisch bedingte Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung muss bei der Entwicklung der
sozialen Infrastruktur Berücksichtigung finden.

Bewohner
Ein erfolgreicher Stadtumbau kann nur bei entsprechender aktiver Mitwirkung der Bewohner gelingen.
Dies setzt aber voraus, dass sie in den Prozess von Planung und Umsetzung hinreichend eingebunden
sind und dass ihnen durch das frühzeitige Aufzeigen langfristiger städtebaulicher Perspektiven Sicher-
heit für ihre individuelle Lebensplanung geboten wird.

5. Welche Handlungserfordernisse ergeben sich daraus für die Förderpolitik des Landes?

Die Landesregierung hat auf die identifizierten Sachverhalte bereits reagiert und fördert die Aktualisie-
rung der Stadtentwicklungskonzepte sowie vertiefender teilräumlicher Konzepte. Die Vergabe von För-
dermitteln folgt dem Prinzip der Schwerpunktbildung auf Grundlage der in den Stadtentwicklungskon-
zepten abgeleiteten Förderkulisse.
Den Kommunen (z.B. mit Konferenzen, Workshops oder im Rahmen der gemeinsam mit Landesverwal-
tungsamt und Begleitforschung durchgeführten Bereisung der Programmgemeinden) wird ein kontinu-
ierlicher Erfahrungsaustausch und Beratung zu inhaltlichen und verfahrenstechnischen Fragen angebo-
ten. Mit der Software KOMSTAT wird den Kommunen ein Werkzeug zum Aufbau eines kommunalen
Monitoring zur Verfügung gestellt; die Kommunen erhalten Zugang zu den sie betreffenden Daten und
Auswertungen des vom TLS geführten Datenpools des Landesmonitoring.
Die Poolbildung (siehe hierzu auch Antwort zu Abschnitt V., Frage 6) als Instrument zur Realisierung von
städtebaulich sinnvollen Teilrückbauten wird weiterhin ermöglicht.
Die gleichmäßige Verteilung der Fördermittel auf Rückbau und Stadtumbau wird  beibehalten. Der Fokus
der Aufwertungsmaßnahmen richtet sich auf die Stabilisierung der Innenstädte. Hierzu laufen ergänzen-
de Initiativen wie "Genial Zentral" oder auch zu den Themen "Aktivierung von Brachflächen" bzw. "Dyna-
misierung der lokalen Wirtschaft". Die Initiative "Genial Zentral" wird inhaltlich erweitert, um eine noch
breitere Nachfrage und größere Wirksamkeit zu sichern.
Bei der Umsetzung des Stadtumbaus als Querschnittsaufgabe unterstützt die Landesregierung die Pro-
grammgemeinden durch eine ressortübergreifende Koordination; einen Schwerpunkt bildet dabei die
Einbeziehung des Förderbereichs "Nachhaltige Stadtentwicklung" im Rahmen der EU-Strukturfondspe-
riode 2007 bis 2013.

6. Welche Städte haben ihr Stadtentwicklungskonzept zwischenzeitlich fortgeschrieben?

Einer Überarbeitung der Stadtentwicklungskonzepte wurde in Beratungen des TMBV, des TLVwA und
der Begleitforschung mit den Programmstädten, unter Einbeziehung der Wohnungswirtschaft und Ver-
sorgung, insbesondere bei 22 Programmgemeinden aufgrund bereits erreichter Prognosewerte bereits
2005 gefordert.
Dieses Erfordernis wurde von allen Stadtumbaugemeinden anerkannt. Fortschreibungen befinden sich
derzeit in der Umsetzung.

7. Haben diese Städte Empfehlungen aus dem Monitoringprozess berücksichtigt?

Eine Auseinandersetzung mit den Ergebnissen des jährlichen Monitorings in Bezug auf zugrunde geleg-
te Prognosewerte findet im Zuge der Jahresprogrammaufstellung der Gemeinden zum Stadtumbau und
zu den Städtebauförderprogrammen statt.
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8. Wie bewertet die Landesregierung insgesamt den Stand und die Qualität der Thüringer Stadtentwick-
lungskonzepte?

Die Qualität der ersten Generation von Stadtentwicklungskonzepten kann - wie auch aus dem Ergebnis
des Wettbewerbs Stadtumbau Ost abzuleiten - insgesamt positiv bewertet werden. Es zeigt sich aber ein
dringender Bedarf zur Aktualisierung. Noch deutlicher herausgestellt werden muss, dass Stadtumbau
nicht allein Rückbau bedeutet, sondern dass Rückbau zunächst Voraussetzungen für die richtigen Flä-
chenentscheidungen schafft. Immer noch sind Nachnutzungskonzepte auch für Zwischennutzungen auf
Rückbauflächen und Gesamtstrategien für innerstädtische Brachflächen und Leerstand vielfach unzu-
reichend. Die Kommunen müssen verstärkt an einer Anpassung ihrer Bauleitplanung und vorhandener
bisheriger Sanierungskonzepte an die Stadtumbaukonzepte arbeiten. Bei der Fortschreibung der Kon-
zepte muss auch der 2002 noch vernachlässigte Aspekt der Infrastrukturentwicklung und -anpassung
einen Schwerpunkt bilden.

9. Aus welchen Kommunen liegen zwischenzeitlich Anträge zur Änderung der Bebauungspläne für Abriss-
flächen vor und wie bewertet die Landesregierung die beabsichtigten Änderungen?

Der Stand von Bebauungsplänen auf Abrissflächen ist der Tabelle (Anlage 6) zu entnehmen.

10.Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung zur Unterstützung der Kommunen bei der Fortschrei-
bung und Überarbeitung ihrer Stadtentwicklungskonzepte?

Die Erarbeitung der integrierten Stadtentwicklungskonzepte - als Voraussetzung für die Aufnahme in das
Stadtumbauprogramm - wurde je nach Stadtgröße unterschiedlich hoch vom Bund gefördert. Im Zuge
der Ersterarbeitung im Wettbewerbsverfahren des Bundes wurden Pauschalen in folgender Höhe ange-
setzt:

bis 30 000 EW - 50 000 Euro,
bis 100 000 EW - 75 000 Euro,
über 100 000 EW - 125 000 Euro.

Das Land fördert die Aktualisierung der Stadtentwicklungskonzepte nach gleichem Prinzip. Dabei erhal-
ten Städte bis zu einem Drittel der Ausgangspauschale.

11.Sind nach Auffassung der Landesregierung nach den vorliegenden Stadtentwicklungskonzepten alle im
Landesentwicklungsplan (LEP) genannten Ober-, Mittelzentren mit Teilfunktionen eines Oberzentrums
und Mittelzentren noch gerechtfertigt?

Mit dem Landesentwicklungsplan 2004 ist das Netz der Zentralen Orte zukunftsfähig ausgerichtet wor-
den. Neben den Oberzentren bildet das relativ dichte Netz der Mittelzentren das Rückgrat für die zukünf-
tige Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung sowie für die Stabilisierung der Versorgungsstrukturen gera-
de im ländlichen Raum. Die Mittelzentren mit Teilfunktionen eines Oberzentrums ermöglichen dabei die
zielgenaue Sicherung und Entwicklung oberzentraler Teilfunktionen als Ergänzung zu den eigentlichen
Oberzentren.
Einige Mittelzentren werden allerdings dahin gehend geprüft, ob sie die ihnen übertragenden Aufgaben
auch tatsächlich erfüllen können. (vgl. LEP 2004, Ziffer 2.2.8 i.V.m. Ziffer 2.1.1)

VIII. Stärkung der Innenstädte

1. Wie bewertet die Landesregierung die Situation der Städte im Vergleich zum Umland?

Stadt und Umland sind unter Entwicklungs- und Stabilisierungsgesichtspunkten vielfach als Einheit zu
betrachten. Aus diesem Grund sind mit dem LEP Stadt- und Umlandräume bestimmt worden. Hierbei
handelt es sich um Räume, die als Siedlungs-, Wirtschafts-, Kultur- und Dienstleistungsstandorte ge-
stärkt und so weiterentwickelt werden sollen, dass sie als leistungsfähige Standorträume im nationalen
und europäischen Wettbewerb bestehen können (Ziffer 2.3.2 LEP).
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Auch in diesem Zusammenhang wird auf den Demographiebericht Thüringen verwiesen.

2. Sind aus Sicht der Landesregierung die Städte, insbesondere die Ober- und Mittelzentren, noch in der
Lage, ihre überörtlichen Funktionen ausreichend wahrzunehmen?

Mit der Ausweisung im LEP wird die Zukunftsfähigkeit der Ober- und Mittelzentren bestätigt. Diese Zen-
tren bleiben das Rückgrat für die Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung sowie für die Stabilisierung der
Versorgungsfunktionen (siehe auch Abschnitt VII, Antwort auf die Frage 11).
Sofern den übrigen Städten in Thüringen eine nennenswerte überörtliche Bedeutung zukommt, erfolgt
eine Ausweisung als Grundzentren in den zukünftigen Regionalplänen. Die Kriterien dafür sind im LEP
vorgegeben (Ziffer 2.2.12 LEP).

Die Berücksichtigung der nachhaltigen Stadt- und Siedlungsentwicklung in der Strukturfondsperiode 2007
bis 2013 wird diese landesplanerischen Ziele unterstützen.

3. Welche Defizite gibt es aus Sicht der Landesregierung?

Es muss festgestellt werden, dass die Städte bisher eine aktive Grundstückspolitik - in Bezug auf ihre
Innenstädte - oft nicht ausreichend intensiv betreiben. Die derzeitige demographische Entwicklung ge-
fährdet die bisherigen Sanierungserfolge in den Innenstädten, sodass die Funktionsschwächen der Innen-
städte nicht in angemessenen Zeiträumen abgebaut werden können.

4. Welche Ergebnisse hat aus Sicht der Landesregierung die Innenstadtinitiative erreicht?

Die Thüringer Innenstadtinitiative hat seit Mitte der 90er Jahre eine breit getragene Kampagne zur Stär-
kung der Stadtzentren auf den Weg gebracht. Der Prozess des Ausblutens der Kernstädte konnte ge-
stoppt werden. Die Innenstädte haben gestalterisch, aber auch funktional an Attraktivität hinzugewon-
nen, werden aber zunehmend mit den Konsequenzen der demographischen Entwicklung konfrontiert
werden.

5. Sieht die Landesregierung die Notwendigkeit und die Möglichkeit zur Fortführung der Innenstadtinitiative?

Die Thüringer Innenstadtinitiative, die vorrangig auf die herausgehobene Förderung von innerstädtischen
Leitmaßnahmen abgestellt hat, muss - unter dem Oberziel Stadtumbau - inhaltlich erweitert und ver-
stärkt fortgeführt werden. Es geht dabei um die Anpassung der sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und
technischen Infrastruktur unserer Städte, um den Weiterbestand historisch gewachsener Strukturen und
ihrer Nutzungsmischung sowie vorrangig um die Beseitigung verbliebener innerstädtischer Brachen.
Für die zentralen Aufgaben der Entwicklung der Innenstädte sind weiterhin die Bund-Länder-Program-
me der Städtebauförderung erforderlich.
Dabei können EU-Mittel aus dem EFRE und ELER in der zukünftigen Strukturfondsperiode im Sinne der
bisherigen Gemeinschaftsinitiative Urban I und II wirksame zusätzliche Schwerpunkte setzen.

6. Welche Ergebnisse wurden durch die unter Regie der LEG angelegte Initiative "Genial zentral" bislang
erreicht und in welchem Umfang soll diese fortgeführt werden?

Die LEG ist im Ergebnis einer EU-weiten Ausschreibung mit der projektbegleitenden Koordination für die
von der Landesregierung initiierten Initiative zur Brachflächenentwicklung "Genial zentral" beauftragt
worden. Nach drei Jahren intensiver Projektarbeit kann festgestellt werden, dass das wesentliche Ziel
der Initiative - die Unterbreitung von Angeboten für kostengünstiges, innerstädtisches Wohnen auf ehe-
maligen Brachen - auf den Weg gebracht wurde.
Neben den konkreten Ergebnissen in den einzelnen Projektgemeinden konnte durch die Initiative die
Aufgabenstellung von "Genial zentral" als Baustein des Stadtumbauprozesses auf Landesebene thema-
tisiert werden.
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Die begonnene Initiative soll weiter fortgeführt werden und inhaltlich auf alle Programmstädte der Bund-
Länder-Programme Stadtumbau  bezogen werden.
Aufbauend auf die im Rahmen von "Genial zentral" gewonnenen Erfahrungen ist für eine Nachnutzung
der innerstädtischen Brachflächen  eine gezielte Kooperation und Kommunikation - insbesondere mit
den großen Grundstückseigentümern (Bund und Land) - als Grundlage für ein aktives Grundstücksma-
nagement der Kommunen notwendig.

7. Welche weiteren Steuerungselemente sieht die Landesregierung zur Stärkung der Innenstädte?

Die Städtebauförderung übernimmt eine wichtige Bündelungsfunktion, kann aber die Aufgabe nicht al-
lein schultern, vielmehr ist die Mitarbeit anderer Fachbereiche notwendig.

Steuerungselement der Raumordnung ist insbesondere der Vorrang der Siedlungserneuerung im Be-
stand vor der Siedlungserweiterung im Freiraum (Ziffer 3.1.4 LEP).
Im Bereich der Siedlungsflächenentwicklung soll die qualitative Entwicklung vorhandener und erhaltens-
werter Siedlungsstrukturen zukünftig eine quantitative Ausweitung der Siedlungsflächen ablösen. Damit
kann die Entwicklung weiterer "Grüne-Wiese-Standorte" zu Lasten vorhandener Standorte, somit auch
der Innenstädte, vermieden werden.
Einzelhandelsgroßprojekte sollen grundsätzlich nur in städtebaulich integrierter Lage errichtet werden
(Ziffer 3.2.3 LEP). Die Funktionsfähigkeit der Innenstädte soll bei der Schaffung neuer Handelsflächen,
hinsichtlich Verkaufsfläche und Sortiment, berücksichtigt werden (Ziffer 3.2.4 LEP). Die Ansiedlung von
Einzelhandelsgroßprojekten in den Innenstädten ist ein wichtiger Faktor, der zur Revitalisierung und
Stärkung leistungsfähiger Innenstädte beiträgt sowie die wirtschaftliche Bedeutung der Städte insgesamt
stärkt. Eine Verlagerung innenstadtrelevanter Sortimentsangebote nach außen oder die Erschließung
neuer Standorte im Außenbereich können zur Verödung der Innenstädte und damit zum Funktionsver-
lust der Städte führen.
Bei abweichenden stadtentwicklungspolitischen Zielen von Städten muss die Weiterführung der Städte-
bauförderung in diesen Gemeinden überprüft werden.
Zur Aufwertung des Standortes kann auch die Kommunikation und Zusammenarbeit der Innenstadtak-
teure (vor allem Stadtverwaltung, dort ansässige Unternehmen und Bürger) wesentlich beitragen.
Das federführende Ressort der Landesregierung wird ab 2006 den Erfahrungsaustausch zum Standort-
marketing als einen Schwerpunkt in der Begleitforschung zum "Stadtumbau Ost" weiterführen.
Die Wettbewerbe "IQ-Innenstadt mit Qualität" 2002 und 2005 des TMWTA haben sich als ein Instrument
zur Steigerung der Attraktivität Thüringer Innenstädte etabliert. Die Wettbewerbsergebnisse beinhalten
teils neue, aber auch bereits erfolgreich umgesetzte Ideen zur Belebung einer Innenstadt, die auch
anderen Städten als Anregung dienen können.

8. Wie verfolgt die Landesregierung beim Stadtumbau die im LEP festgelegten Zielstellungen?

Aus den im LEP festgestellten Erfordernissen des Stadtumbaus ergeben sich für die Förderpolitik des
Landes nachfolgende Konsequenzen:
Aus den Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Siedlungsstruktur ergeben sich zwin-
gend Anpassungsnotwendigkeiten der technischen und sozialen Infrastruktur.
Rückläufige Bevölkerungszahlen stellen dabei kein punktuelles Problem der Städte dar. Die Folgen für
die Infrastrukturauslastung werden im ländlichen Raum sowohl im Hinblick auf die finanziellen Auswir-
kungen als auch im Hinblick auf die Funktion von Infrastruktureinrichtungen sogar stärkere Probleme
aufweisen als in den Städten.
Zur Aufrechterhaltung eines dem Grundsatz der gleichwertigen Lebensverhältnisse folgenden Infrastruk-
turniveaus sind neue Überlegungen zur Funktion, Organisation, Technik und Finanzierung der Infra-
struktur notwendig.
Zukünftig ist es erforderlich, dass die Städte und Gemeinden die Ziele der Stadtentwicklungskonzepte im
Flächennutzungsplan umsetzen und die Träger der Infrastruktur stärker in die Planung integrieren. Ge-
meindeübergreifende raumbezogene Konzepte mit integrierten Ansätzen müssen entwickelt werden.
Sowohl die Bauleitplanung als auch die Regionalplanung müssen den Vorrang der Bestandsentwicklung
vor Neuausweisung erkennen lassen. Die Entwicklung der Innenstädte soll dabei verstärkt thematisiert
werden.
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Für die innerstädtischen Brachflächen und Baulücken ist ein kommunales Grundstückmanagement not-
wendig.
Die Landesregierung sieht in der Umsetzung von Stadtentwicklungskonzepten eine konzertierte Aktion,
die intensive Dauerkontakte zwischen den Städten und den großen Grundstückseigentümern in jeder
Planungsphase vorsieht. Die Gemeinden müssen in dieser Gesamtstrategie auch die eigenen Liegen-
schaften einbeziehen. Erste Abstimmungsgespräche laufen hinsichtlich der Bahnflächen und mit den
Programmgemeinden des Programms Stadtumbau sowie  mit den betreffenden Institutionen des Lan-
des und des Bundes.

Trautvetter
Minister

Anlagen



1988 –  1990  41.792  3,8  

1991  9.008  0,8  

1992  4.463  0,4  

1993  6.996  0,6  

1994  15.331  1,4  

1995  

(bis 30.09.1995 errichtet)  

11.907  1,1  

Summe 1.092.863  

 
 
 
 Tab.2: Wohnungszugänge 1995 bis 2004 
 (ohne Wohnheime, ohne Wohngebäude nur mit 1  oder 2 Ferien-/Freizeitwohnungen) 

  
Jahr Anzahl der Wohnungen  

1995 16.931 

1996 15.823 

1997 21.766 

1998 14.845 

1999 13.034 

2000 10.896 

2001 8.040 

2002 6.139 

2003 5.301 

2004 4.691 

Summe 117.466 

 
Quelle: Statistisches Jahrbuch 2005 



  
          Anlage 2 

 
 
 
Tab. 1: Neu errichtete Wohnungen in den Jahren 2002 - 2005 

 
Jahr Baufertigstellungen Neubau 
 neu errichtete 

Wohnungen 
insgesamt 

davon Wohnungen in neu 
errichteten 

  Wohngebäuden Nicht- 
wohngebäuden 

darunter Wohnungen 
in neu errichteten   
Einfamilienhäusern 

2002 5.070 4.975 95 3.187 

2003 4.353 4.164 189 2.893 

2004 3.799 3.740 59 2.829 

2005 3.370 3.322 48 2.296 

Summe 16.592 16.201 391 11.205 

 
 Quelle:  TLS 
 
 

 
 
Tab. 2: Mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnungen in den Jahren 2002 - 
2005 

 
Jahr 

 
Sozialer Wohnungsbau   

Förderung von neu errichteten Wohnungen  
 insgesamt  darunter in Einfamilienhäusern 

2002 591 525 

2003 437 386 

2004 222 184 

2005 254 124 

Summe 1.504 1.219 

 
 Quelle: TLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
        Anlage 3 

1 2 3 4 
Landkreis/ 

kreisfreie Stadt 
Antwort 

zu Frage 1: 
Antwort 

zu Frage 2: 
Antwort 

 zu Frage 3: 
LK Altenburger Land Ca. 10 Prozent der 

Bedarfsgemeinschaften leben in nicht 
angemessenen Wohnraum.  

keine Daten vorhanden rückläufig 

LK Eichsfeld Ca. 750 Bedarfsgemeinschaften leben 
in nicht angemessenen Wohnraum. 

keine Daten vorhanden keine Daten vorhanden 

LK Gotha Ca. 550 Bedarfsgemeinschaften leben 
in nicht angemessenen Wohnraum. 

Ca. 150 Bedarfsgemeinschaften haben 
die Kosten für Unterkunft und 
Heizung durch Umzug gesenkt. 

keine Daten vorhanden 

LK Greiz keine Daten vorhanden keine Daten vorhanden keine Daten vorhanden 
LK Hildburghausen keine Daten vorhanden keine Daten vorhanden keine Daten vorhanden 
LK Ilm-Kreis Ca. 620 Bedarfsgemeinschaften leben 

in nicht angemessenen Wohnraum. 
Ca. 180 Bedarfsgemeinschaften haben 
die Kosten für Unterkunft und 
Heizung durch Umzug gesenkt. 

keine Daten vorhanden 

LK Kyffhäuserkreis Ca. 1500 Bedarfsgemeinschaften 
leben in nicht angemessenen 
Wohnraum. 

Ca. 110 Bedarfsgemeinschaften haben 
die Kosten für Unterkunft und 
Heizung durch Umzug gesenkt. 

keine Daten vorhanden 

LK Nordhausen Ca. 170 Bedarfsgemeinschaften leben 
in nicht angemessenen Wohnraum. 

Ca. 270 Bedarfsgemeinschaften haben 
die Kosten für Unterkunft und 
Heizung durch Umzug gesenkt. 

rückläufig 

LK Saale-Holzland-Kreis Ca. 150 Bedarfsgemeinschaften leben 
in nicht angemessenen Wohnraum. 

Ca. 25 Bedarfsgemeinschaften haben 
die Kosten für Unterkunft und 
Heizung durch Umzug gesenkt. 

rückläufig 

LK Saale-Orla-Kreis Ca. 450 Bedarfsgemeinschaften leben 
in nicht angemessenen Wohnraum. 

Ca. 50 Bedarfsgemeinschaften haben 
die Kosten für Unterkunft und 
Heizung durch Umzug gesenkt. 

keine Daten vorhanden 

LK Saalfeld-Rudolstadt Ca. 10 Prozent der 
Bedarfsgemeinschaften leben in nicht 
angemessenen Wohnraum.  

Ca. 190 Bedarfsgemeinschaften haben 
die Kosten für Unterkunft und 
Heizung durch Umzug gesenkt. 

keine Daten vorhanden 



LK Schmalkalden-Meiningen keine Daten vorhanden keine Daten vorhanden keine Daten vorhanden 
LK Sömmerda keine Daten vorhanden keine Daten vorhanden keine Daten vorhanden 
LK Sonneberg Zurzeit leben 9 

Bedarfsgemeinschaften in nicht 
angemessenen Wohnraum. 

15 Bedarfsgemeinschaften sind bisher 
umgezogen. 

keine Daten vorhanden 

LK Unstrut-Hainich-Kreis keine Daten vorhanden keine Daten vorhanden keine Daten vorhanden 
LK Wartburgkreis keine Daten vorhanden keine Daten vorhanden keine Daten vorhanden 
LK Weimarer Land Ca. 350 Bedarfsgemeinschaften leben 

in nicht angemessenen Wohnraum. 
Ca. 160 Bedarfsgemeinschaften haben 
die Kosten für Unterkunft und 
Heizung durch Umzug gesenkt. 

keine Daten vorhanden 

Stadt Eisenach keine Daten vorhanden keine Daten vorhanden keine Daten vorhanden 
Stadt Erfurt Ca. 250 Bedarfsgemeinschaften leben 

in nicht angemessenen Wohnraum. 
Ca. 50 Bedarfsgemeinschaften haben 
die Kosten für Unterkunft und 
Heizung durch Umzug gesenkt. 

keine Daten vorhanden 

Stadt Gera Ca. 110  Bedarfsgemeinschaften leben 
in nicht angemessenen Wohnraum. 

4  Bedarfsgemeinschaften sind bisher 
umgezogen. 

keine Daten vorhanden 

Stadt Jena Ca. 170 Bedarfsgemeinschaften leben 
in nicht angemessenen Wohnraum. 

Ca. 100 Bedarfsgemeinschaften haben 
die Kosten für Unterkunft und 
Heizung durch Umzug gesenkt. 

keine Daten vorhanden 

Stadt Suhl Ca. 8 bis 10 Prozent der 
Bedarfsgemeinschaften leben in nicht 
angemessenen Wohnraum. 

Ca. 40 Bedarfsgemeinschaften haben 
die Kosten für Unterkunft und 
Heizung durch Umzug gesenkt. 

leichter Anstieg 

Stadt Weimar Ca. 540 Bedarfsgemeinschaften leben 
in nicht angemessenen Wohnraum. 

Ca. 450 Bedarfsgemeinschaften haben 
die Kosten für Unterkunft und 
Heizung durch Umzug gesenkt. 

keine Daten vorhanden 

 
 
 
 
 



 
          Anlage 4 
 
 
 
Programmjahr Förderprogramm WE Darlehenssumme in € 

2002 WBFR- 
Eigenwohnraum 

796 47.769.119 

2003 WBFR- 
Eigenwohnraum 

228 13.810.600 

2004 WBFR- 
Eigenwohnraum 

108 4.596.900 

 KfW-TAB- 
Ergänzungsprogramm 

195 8.217.860 

2005 KfW-TAB- 
Ergänzungsprogramm 

237 11.247.800 

 



Bund-Länderprogramm "Soziale Stadt"   1999 - 2005 Anlage 5

Nr. Kreis Gemeinde Maßnahmenbezeichnung
Bund Land Gesamt Bund Land Gesamt

1 EF Erfurt Magdeburger Allee 1.679.385,87 2.346.796,18 4.026.182,05 256.500,00 256.500,00 513.000,00

2 EIC Leinefelde-Worbis Südstadt Leinefelde 1.982.508,93 3.006.090,14 4.988.599,07 155.000,00 155.000,00 310.000,00

3 G Gera Bieblach-Ost 1.384.339,86 1.982.431,02 3.366.770,88 29.000,00 29.000,00 58.000,00

4 GRZ Greiz
Südl. Vorstadt-
Dölau/Sachwitz/Rothenthal 86.650,00 86.650,00 173.300,00 63.000,00 63.000,00 126.000,00

5 GTH Gotha West 417.700,00 417.700,00 835.400,00

6 GTH Tabarz Am Mönchshof 174.000,00 174.000,00 348.000,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00

7 J Jena Lobeda 2.624.168,76 4.008.586,52 6.632.755,28 78.000,00 78.000,00 156.000,00

8 J Jena Winzerla 401.983,33 401.983,33 803.966,66 155.000,00 155.000,00 310.000,00

9 KYF Sondershausen Hasenholz-Östertal 524.249,68 753.521,45 1.277.771,13

10 KYF Sondershausen Wipperto/Einzeltandorte 178.032,27 178.032,27 356.064,54 51.500,00 51.500,00 103.000,00

11 SLF Rudolstadt Schwarza-Nord/Volkst.-West 141.650,00 141.650,00 283.300,00 78.000,00 78.000,00 156.000,00

12 SM Meiningen Kiliansberg/Jerusalem 78.000,00 78.000,00 156.000,00

13 SÖM Sömmerda Neue Zeit 800.500,00 800.500,00 1.601.000,00 223.000,00 223.000,00 446.000,00

14 SÖM Sömmerda Salzmannstraße 78.000,00 78.000,00 156.000,00

15 SHL Suhl Nord 78.000,00 78.000,00 156.000,00

16 UHK Bad Langensalza Süd 150.000,00 150.000,00 300.000,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00

17 WAK Bad Salzungen Allendorf 842.466,55 1.358.359,97 2.200.826,52

18 WE Weimar West 1.463.326,28 2.089.142,96 3.552.469,24 171.000,00 171.000,00 342.000,00

Gesamt 12.850.961,53 17.895.443,84 30.746.405,37 1.564.000,00 1.564.000,00 3.128.000,00

Finanzhilfen 1991 -  2004                _Finanzhilfe 2005



           Anlage 6 
 
 

Lfd.Nr. Gemeinde Plan Bemerkung 
1 Gera Bebauungsplan Nr. B/100/10  

„Südl. Karl-Matthes-Str.“ 
In Aufstellung befindlich 

2 Hildburghausen Bebauungsplan 
„Innenstadtquartier westl. d. 
Schleusinger Str.“ 

Einfacher Bebauungsplan 

3 Sömmerda Bebauungsplan „Neue Zeit“ 
 

In Aufstellung befindlich 

 Sömmerda Bebauungsplan „Bürgergarten“ 
 

Nicht rechtswirksam, 
Planreife bestätigt 

 Sömmerda Bebauungsplan „Nördl. 
Thälmannstr.“ 

In Aufstellung befindlich 

4 Kölleda Bebauungsplan „Am alten 
Bahndamm“ 

Rechtswirksam 

5 Friedrichroda Bebauungsplan „Am 
Schwarzbach“ 

Nicht rechtswirksam 

6 Rossleben Bebauungsplan „Nördl. 
Dichterviertel“ 

Rechtswirksam 

7 Leinefelde-
Worbis 

Bebauungsplan „Heinestr.“ Rechtswirksam 

8 Nordhausen Bebauungsplan „Herrweg“  
(ehem. NVA-Gelände) 

Soll geändert werden 

 Nordhausen Bebauungsplan „Kornmarkt“ In Aufstellung befindlich 
9 Mühlhausen Bebauungsplan „Vor d. 

Gartenstr.“ 
Rechtswirksam 

10 Schlotheim Bebauungsplan „GUS-Nr.4“ Rechtswirksam (ehem. GUS-
Flächen Obermehler) 

11 Obermehler Bebauungsplan „GUS-Nr. 2“ Rechtswirksam (ehem. GUS-
Flächen Obermehler) 

12 Wutha-Farnroda Bebauungsplan „Am Rehberg“ Rechtswirksam (im Bereich 
„Auf dem Mölmen“ 

13 Jena Bebauungsplan Lobeda-Ost 
„Kastanienstr.“ 

In Aufstellung befindlich, 
Planreife besteht 

 Jena Bebauungsplan Lobeda-Ost  
„Ebereschenstr./Allendeplatz“ 

In Aufstellung befindlich 

14 Neustadt/Orla Bebauungsplan „An der 
Schafstreibe“ 

In Aufstellung befindlich 

15 Pößneck Bebauungsplan „Turmstr.“ Aufstellung geplant 
16 Erfurt Bebauungsplan „GIK 094“ Aufstellungsbeschluss  

„Berliner Platz“ und  
„Moskauer Platz“ 

Quelle: TLVwA 
Zu Bewertung siehe Antwort Abschnitt VII. Frage 8. 
 
 


